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	VQF Mitgliedernummer

(leer lassen bei 

Aufnahmegesuchen)

	
	     


Vollmacht betreffend Zugangsberechtigung zu den 

GwG-relevanten Daten des Finanzintermediärs

(Nur von Betrieben bzw. Gesellschaften mit bis 5 Personen, die im GwG-Bereich im Sinne von Art. 3 lit. i des SRO-Reglements des VQF tätig sind, auszufüllen, wenn kein GwG-Stellvertreter [VQF Dok. Nr. 907.1 Ziff. 2] bezeichnet wird.)
Vollmachtgeber/in:

	Vorname, Name bzw. Firma:
	     

	Adresse:
	     


Bevollmächtigte Person*

	Vorname, Name:
	     

	Adresse:
	     

	Telefon:
	     


Der bevollmächtigten Person wird die Zugangsberechtigung zu sämtlichen GwG-relevanten Daten und Unterlagen in den Büroräumlichkeiten, Tresorräumen und Schliessfächern beim/bei der Vollmachtgeber/in oder Dritten, insbesondere Banken, eingeräumt, um damit sicherzustellen, dass der Zutritt während der ordentlichen Bürozeiten gewährleistet wird.

	Ort/Datum:
	
	Firmenstempel/rechtsgültige Unterschrift(en):

	     
	
	     



  (Unterschrift des/der Vollmachtgebers/in)

	Ort/Datum:
	
	

	     
	
	     



  (Unterschrift des/der Bevollmächtigten)

*Es darf nur eine natürliche Person mit Wohnsitz in der Schweiz bevollmächtigt werden. Der/Die Vollmachtgeber/in und die bevollmächtigte Person dürfen nicht identisch sein. Bei der bevollmächtigten Person kann es sich um eine/en beliebige/n Mitarbeiter/in oder eine betriebsfremde Drittperson handeln, die das Vertrauen des Finanzintermediärs geniesst. Diese muss keiner SRO angeschlossen sein. Der/Die Dritt-Bevollmächtigte darf nicht über die Vermögenswerte der Kunden verfügungsberechtigt sein, andernfalls er/sie selbst als Finanzintermediär gilt und somit über einen Anschluss an eine SRO oder eine Bewilligung der FINMA (ehemals Eidg. Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei) verfügen muss.
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